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VU/PF:                        
 Anlage 2 
Reg.-Nr.:         zum Merkblatt zur 

elektronischen ¦bermittlung der 
im Vermºgensverzeichnis 
vorgenommenen Eintragungen 

gemªÇ Ä 126 Absatz 2 VAG1  

 

 Vordruck VV-Z 

 Wªhrung: ....... 

 

 

 

Vermºgensverzeichnis/Bestandsverzeichnis2  

f¿r das Geschªftsjahr 20__ 
 

Zusammenstellung  
 

der Ergebnisse (Anrechnungswerte) der im Laufe des Geschªftsjahres in den Vordrucken 

VV 1 bis VV 13 oder VV-FLV vorgenommenen Eintragungen einschlieÇlich des jeweiligen    

Ă¦bertrags aus dem Vorjahr (Anrechnungswert)ò bzw. des zu Beginn des Geschªftsjahres 

laut Bestandsverzeichnis vorhandenen Bestandes (vgl. R 7/2016 (VA) Nr. 6.1 und 7); 

Nachweisung der Anspr¿che auf Nutzungen; Richtigkeit der Eintragungen (Verweis auf 

die der Sicherungsvermºgens-Datei/Bestandsverzeichnis-Datei (im Folgenden: SVV-

Datei/BVV-Datei) beigef¿gten Bescheinigung des Vorstands/der Hauptbevollmªchtigten 

bzw. des Hauptbevollmªchtigten gemªÇ Ä 126 Absatz 2 VAG). 

 

1.  Erlªuterungen f¿r die Ausf¿llung des Vordrucks 

 

1.1 Der ausgef¿llte Vordruck VV-Z und die weiteren ausgef¿llten 

Vermºgensverzeichnisvordrucke sind Bestandteile der SVV-Datei bzw. BVV-Datei, 

die der Aufsicht elektronisch ¿ber das MVP-Portal im PDF/A-Format zu ¿bermitteln 

ist (vgl. hierzu auch die Hinweise in dem Merkblatt zu Ä 126 Absatz 2 VAG: 

Elektronische ¦bermittlung der im Vermºgensverzeichnis vorgenommenen 

Eintragungen).  

  

1.2 Bei den Anspr¿chen auf Nutzungen (Zinsen, Miet- und Pachtzinsen usw.), die 

die im Vermºgensverzeichnis eingetragenen Gegenstªnde des 

Sicherungsvermºgens gewªhren, kºnnen sowohl die r¿ckstªndigen als auch die 

auf das laufende Geschªftsjahr entfallenden, aber erst im nªchsten Geschªftsjahr 

fªlligen Nutzungsanspr¿che in einer Summe aufgef¿hrt werden. Dagegen sind sie 

nur sicherungsvermºgensfªhig, wenn sie nach Sicherungsvermºgensgrundsªtzen 

(Ä 2 Absatz 1 und Absatz 2 AnlV, Ä 17 Absatz 1 und Absatz 2 PFAV) oder mit 

Genehmigung der Aufsichtsbehºrde (Ä 2 Absatz 3 und Ä 3 Absatz 2 Nummer 4 

AnlV, Ä 17 Absatz 3 PFAV) angelegt sind.  

 

                                           
1 F¿r Unternehmen, die Eintragungen im Vermºgensverzeichnis/Bestandsverzeichnis elektronisch 
¿bermitteln, ersetzt diese Anlage den Vordruck VV-Z (Anlage 15 zum Rundschreiben 7/2016 (VA) 
zur Aufstellung und F¿hrung des Vermºgensverzeichnisses, Vorlage des Ausdrucks und 
Aufbewahrung des Sicherungsvermºgens). Alle anderen Vordrucke sind vom Unternehmen bei der 

elektronischen ¦bermittlung in der bestehenden Form zu nutzen (vgl. hierzu auch Rn. 8 des 
Merkblatts zu Ä 126 Absatz 2 VAG).  
 
2 Die ¦berschrift ist abhªngig von der ¦bermittlung der Eintragungen im Vermºgensverzeichnis 
oder im Bestandsverzeichnis zu wªhlen. 
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1.3 Das Sicherungsvermºgen-Soll ist nur anzugeben, wenn dem 

Versicherungsunternehmen oder dem Pensionsfonds die 

versicherungsmathematische Bescheinigung ¿ber die Berechnung des 

Sicherungsvermºgen-Solls (vgl. R 7/2016 (VA) Nr. 4.5.1) innerhalb der f¿r die 

¦bermittlung der Eintragungen im Vermºgensverzeichnis gesetzten Frist vorliegt; 

anderenfalls ist sie unverz¿glich durch ¦bermittlung einer vollstªndigen SVV-

Datei, welche die gemªÇ Rn. 7 des Merkblatts zu Ä 126 Absatz 2 VAG 

erforderlichen Dokumente enthªlt, nachzureichen.  

 

 Das gilt auch f¿r Versicherungsunternehmen, die nur in mehrjªhrigem Abstand 

eine versicherungstechnische Bilanz erstellen (vgl. R 7/2016 (VA) Nr. 1.4). 

Zum Ende des Geschªftsjahres der dazwischen liegenden Jahre tragen diese 

Versicherungsunternehmen die Hºhe des zuletzt berechneten 

Sicherungsvermºgen-Solls ein und geben den Zeitpunkt an, auf den sich die 

Berechnung bezieht.  

 

 Da die SVV-Datei bereits eine versicherungsmathematische Bescheinigung bzw. 

Ermittlung des Sicherungsvermºgen-Solls und die originªr elektronisch erstellte 

Bestªtigung der Verantwortlichen Aktuarin bzw. des Verantwortlichen Aktuars/des 

Unternehmens hierzu enthªlt, muss die BVV-Datei diese Unterlagen nicht 

enthalten. 

 

1.4 Hat ein Versicherungsunternehmen oder ein Pensionsfonds f¿r 

Versicherungsvertrªge, die in der Wªhrung eines Staates auÇerhalb der anderen 

Vertragsstaaten des EWR zu erf¿llen sind, gemªÇ Ä 125 Absatz 6 VAG eine oder 

mehrere selbstªndige Abteilungen des Sicherungsvermºgens gebildet (vgl.            

R 7/2016 (VA) Nr. 1.5.2.2), so ist f¿r jede Abteilung ein gesonderter Vordruck 

VV-Z zu verwenden. Darin sind die Eintragungen in EUR aufzuf¿hren. Auf Seite 1 

des Vordrucks ist die jeweilige Abteilung deutlich zu kennzeichnen. 

 

Hat ein Versicherungsunternehmen f¿r die Fondsgebundene 

Lebensversicherung gemªÇ Ä 125 Absatz 5 VAG eine oder mehrere selbstªndige 

Abteilungen des Sicherungsvermºgens (Anlagestºcke) gebildet, so sind die 

Ergebnisse (Anrechnungswerte) der einzelnen Unterabteilungen des Vordrucks VV-

FLV ï gesondert f¿r jeden Anlagestock ï ebenfalls in einem besonderen 

Vordruck VV-Z zusammenzustellen. 

 

F¿r jede selbstªndige Abteilung des Sicherungsvermºgens sind im Vordruck 

VV-Z das òSicherungsvermºgen-Istò und das òSicherungsvermºgen-Sollò 

auf die jeweilige Abteilung zu beziehen (vgl. Ä 125 Absatz 6 Satz 2 VAG und R 

7/2016 (VA) Nr. 1.5.2).  

 

2. Bescheinigung des Vorstands/der Hauptbevollmªchtigten bzw. des 

Hauptbevollmªchtigten 

Die Bescheinigung des Vorstands/der Hauptbevollmªchtigten bzw. des 

Hauptbevollmªchtigten gemªÇ Ä 126 Absatz 2 VAG in Form einer originªr 

elektronisch erstellten Bestªtigung3, ist Bestandteil der SVV-Datei bzw. BVV-Datei. 

Sie bestªtigt, dass die folgenden Eintragungen richtig sind:  

 
 (bei Ç bitte Zutreffendes ankreuzen)  

 

2.1 Die der im PDF/A-Format erstellten SVV-Datei/BVV-Datei zugrundeliegenden 

Daten/Eintragungen in das Vermºgens-/Bestandsverzeichnis sind richtig und 

vollstªndig (Ä 126 Absatz 2 VAG i. V. m. den Hinweisen in Abschnitt III.1 (SVV-

                                           
3 Siehe hierzu auch die Hinweise in Rn. 9 des Merkblatts zu Ä 126 Absatz 2 VAG: Elektronische 

   ¦bermittlung der Eintragungen im Vermºgensverzeichnisses 
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Datei) bzw. Abschnitt IV. (BVV-Datei) des Merkblatts zu Ä 126 Absatz 2 VAG: 

Elektronische ¦bermittlung der Eintragungen im Vermºgensverzeichnis).  

 

2.2 Die ggf. in dem Vordruck VV 5 ausgewiesenen Forderungen gemªÇ Ä 2 Absatz 1 

Nummer 2 AnlV (Ä 17 Absatz 1 Nummer 2 PFAV) sind ï jede f¿r sich ï nach wie 

vor voll besichert (trotz der auf die verpfªndeten oder zur Sicherung ¿bertragenen 

Werte ggf. entfallenden Kursverluste). 

 

2.3 Die die Sicherungsvermºgenswerte betreffenden  VV-Vordrucknr, 

Urkunden (bei VV 5 auch die Urkunden ¿ber verpfªndete Unterabteilung 

oder zur Sicherung ¿bertragene Werte) werden Nr. (z.B. VV 2;  

aufbewahrt (Ä 125 Absatz 4 VAG): VV 3, U 1 ï 8): 

 
2.3.1 Im Tresor des Versicherungsunternehmens ja Ç oder/und  .....................  

im Tresor des folgenden Kreditinstituts (Name, Ort): ............. ..................... 

 

2.3.2 In Sicherungsvermºgendepots bei folgenden Kreditinstituten ï Name, Ort (bei in  

Girosammelverwahrung gegebenen Wertpapieren nicht die 

Wertpapiersammelbank, sondern die Sicherungsvermºgen-Depotbank angeben):  

1. ................................................................................... ..................... 

2. ................................................................................... ..................... 

3. ................................................................................... ..................... 

4. ................................................................................... ..................... 

5. ................................................................................... ..................... 

6. ................................................................................... ..................... 

7. ................................................................................... ..................... 

8. ................................................................................... ..................... 

9. ................................................................................... ..................... 

10. ................................................................................. ..................... 

Soweit erforderlich, weitere Angaben auf Zusatzblatt 

 

2.3.3 Sonstige Aufbewahrungsstellen .......................................... ..................... 

....................................................................................... ..................... 

 

2.3.4 Bei Aufbewahrung von Urkunden auÇerhalb des Gebiets der Mitglieds- 

oder Vertragsstaaten: 

Die gemªÇ Ä 125 Absatz 4 VAG erforderliche BaFin-Genehmigung 
Ç liegt vor.  

Ç fehlt bei den mit * markierten Depots, wird aber umgehend beantragt.  

 

2.3.5 Die Pfandverzichtserklªrungen oder vergleichbare Erklªrungen der 

Kreditinstitute und Lebensversicherungsunternehmen bei 

Versicherungsvertrªgen    i. S. v. Ä 2 Absatz 1 Nummer 5 PFAV 

(vgl. R 7/2016 (VA) Nr. 3.3.2 und Anlage 16) 
Ç liegen vor (ihre Beifügung ist nicht erforderlich).  

Ç fehlen bei den mit * markierten Depots, werden aber umgehend angefordert; 

ihr Eingang wird der BaFin unverz¿glich bestªtigt werden. 

 

Zu 2.4 bis 2.6: Nur wenn eine Treuhªnderin bzw. ein Treuhªnder bestellt ist: 

 

2.4 Die bei Kreditinstituten bestehenden Sicherungsvermºgensdepots/-konten 

sind mit dem erforderlichen Sperrvermerk zugunsten der Treuhªnderin bzw. des 

Treuhªnders zu versehen. 

 

2.5. In den Grund- und Schuldb¿chern sind bei den im Geschªftsjahr dem 

Sicherungsvermºgen neu zugef¿hrten Grundst¿cken oder grundst¿cksgleichen 

Rechten, buchgrundpfandrechtlich gesicherten Forderungen und 
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Schuldbuchforderung die Sperrvermerke zugunsten der Treuhªnderin bzw. des 

Treuhªnders eingetragen.  

 

2.6 Geschªftsanteile an einer GmbH, Kommanditanteile und Beteiligungen als stiller  

Gesellschafter sind in den Gesellschaftsvertrªgen durch Sperrvermerke 

zugunsten der Treuhªnderin bzw. des  Treuhªnders gesperrt. Bei Forderungen aus 

Wertpapier-Darlehen enthªlt der (Rahmen-)Vertrag einen entsprechenden 

Sperrvermerk. 
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   Anrechnungswert 

(bei BVV-Datei:  

Bestand) 

  

Vor- 
druck 
VV 

Un-
ter- 
abtei- 

lung 

Bezeichnung je Unter-
abteilung  

 

je 
Vordruck 

Anteil am  
Sicherungsver-
mºgen-Ist 

Agio/ 
Disagio 

   EUR EUR % EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
1 

2 
1-2 

Grundst¿cke 
im Bau oder zur alsbaldigen Bebauung bestimmt  

bebaute Grundst¿cke 
Summe VV 1 

 
éééé....

......... 
........... 

 
 

 
........... 

 
........... 

........... 

........... 

 

2  Forderungen, f¿r die ein Grundpfandrecht 
bestellt worden ist oder f¿r deren Verzinsung und 
R¿ckzahlung ein geeignetes Kreditinstitut i.S.v.  

Ä 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. b AnlV (Ä 17 Abs. 1 Nr. 18 
Bst. b PFAV) oder ein ºffentlich-rechtliches 
Kreditinstitut i.S.v. Ä 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. c AnlV      
(Ä 17  Abs. 1 Nr. 18 Bst. c PFAV) die volle 
Gewªhrleistung ¿bernommen hat 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

........... 

 
 
 

 
 
 
  

........... 

 

3  
 
1 
 
2 
 
3 

 
 
4 
5 
6 
7 

1-7 

Namensschuldverschreibungen, 
Schuldscheinforderungen und Darlehen  
an die Bundesrepublik Deutschland, ihre Lªnder,  
Gemeinden und Gemeindeverbªnde 
an einen anderen Vertragsstaat des EWR oder 
eines Vollmitgliedstaates der OECD  
an sonstige Regionalregierungen und ºrtliche  

Gebietskºrperschaften eines anderen  
Vertragsstaates des EWR oder der OECD 
an internationale Organisationen 
an Kreditinstitute 
an privatrechtliche Unternehmen 
an sonstige 

Summe VV 3 

 
 
 

........... 
 

........... 
 

 
........... 
.......... 
........... 
........... 
........... 

........... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

............. 

 
 
 

........... 
 

........... 
 

 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 

........... 

 

4  Asset-Backed-Securities und Credit-Linked-
Notes 

  
........... 

 
........... 

 

5  

 
 

Forderungen, f¿r die Guthaben oder 

Wertpapiere verpfªndet oder zur Sicherung 
¿bertragen sind oder die durch Geldzahlung 
gesichert sind sowie Forderungen aus liquiden 
Abrechnungsforderungen 

  

  
 
 

........... 

 

  
 
 

........... 

 

6  

1 
2 
 
 
1-2 

Schuldbuchforderungen 

Schuldbuchforderungen 
In ein dem Schuldbuch entsprechendem 
Verzeichnis eines anderen Vertragsstaates des 
EWR/OECD eingetragene Forderungen 
Summe VV 6 

 

........... 
 
 

........... 

........... 

 

 
 
 
 

........... 

 

........... 
  
 

........... 

........... 

 

7a  Vorauszahlungen und Darlehen auf eigene 
Versicherungsscheine 

  
........... 

 
........... 

 

7b  
 
 

1 
2 
3 
1-3 

Versicherungsvertrªge bei 
Lebensversicherungsunternehmen i.S. des Ä 1 
Abs. 2 Satz 1 AltZertG 

Lebensversicherungsvertrªge 
Fondsgebundene Lebensversicherung 
Kapitalisierungsgeschªfte 
Summe VV 7b 

 
 
 

........... 

........... 

........... 

...........  

 
 
 

 
 
 

........... 

 
 
 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

  

 

Zwischensumme  ........... ...........  
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   Anrechnungswert 
(bei BVV-Datei:  
Bestand) 

  

Vor- 
Druck 
VV 

Un- 
ter- 
abteil
ung 

Bezeichnung je Unter-
ab-
teilung 

je 
Vordruck 

Anteil am  
Sicherungs-
vermºgen-Ist 

Agio/ 
Disagio 

   EUR EUR % EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

  ¦bertrag  ........... ........... ........... 

8  
1 
 
 

 
2 

 
3 
 
 
 
4 
 

 
 
 
5 
6 
 

7 
1-7 

Inhaberschuldverschreibungen 
Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen der 
Bundesrepublik Deutschland, ihrer Lªnder,  
Gemeinden und Gemeindeverbªnde sowie 

Liquiditªtspapiere 
Anleihen von einem anderen Staat des 

EWR oder Vollmitgliedstaat der OECD 
Anleihen von Regionalregierungen oder 
ºrtlichen Gebietskºrperschaften eines      
anderen Staates des EWR oder 
Vollmitgliedstaates der OECD 
Pfandbriefe, Kommunalobligationen und andere in 
einem EG-Mitglied- oder EWR-Vertragsstaat 

ausgestellte Inhaberschuldverschreibungen, f¿r 
die kraft Gesetzes eine besondere 
Deckungsmasse besteht  
Industrieobligationen 
Inhaberschuldverschreibungen, soweit sie  
nicht in der Unterabteilung 3 erfasst sind 

Sonstige Inhaberschuldverschreibungen 
Summe VV 8 

 
 
 
 

........... 
 

........... 
 

 
 

........... 
 
 

 
 

........... 

........... 

........... 
 

........... 

........... 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

........... 
 

........... 
 
 
 

........... 
  
 

  
  

........... 
 

........... 
 

........... 

........... 

 

 8 In den ¿brigen Vordrucken nicht erfasste  
Sicherungsvermºgensanlagen 

  
........... 

 
........... 

 

9a  Aktien  ........... ...........  

9b  
1 
2 
1-2 

Aktien 
Aktien voll eingezahlt 
Aktien nicht voll eingezahlt 
Summe VV 9b 

 
........... 
........... 
...........  

 
 
 

........... 

 
........... 
........... 
........... 

 
 
 

........... 

10 
 

1 
2 
3 
 
4 

5 
2 

1-5 

Investmentfonds und Investmentvermºgen 
Anteile an inlªndischen geschlossenen AIF u.a. 
Anteile an inlªndischen Spezial-AIF u.a. 
Anteile an inlªndischen offenen 
Publikumsinvestmentvermºgen u.a. 

Anteile an inlªndischen offenen Spezial-AIF 

Anteile an inlªndischen Investmentvermºgen 
Summe VV 10 

........... 

........... 
 

........... 

........... 

........... 

 
........... 

 
 
 
 
 

 

 
........... 

........... 

........... 
 

........... 

........... 

........... 

  
 ........... 

 

11  Termin-, Festgelder, Spareinlagen und 
laufende Guthaben 

  
........... 

 
........... 

 

12  Forderungen aus nachrangigen 
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen und 
Genussrechte 

  
........... 

 
........... 

 

13 1 
2 
3 
4 
5 
 
 

1-5 

Beteiligungen an Unternehmen 
nicht notierte Aktien 
Geschªftsanteile an einer GmbH 
Kommanditanteile 
Beteiligung als stiller Gesellschafter i.S.d. HGB 
Grundst¿cksgesellschaften i.S.d. Ä 2 Abs. 1 Nr. 
14 a) AnlV, Ä 17 Abs. 1 Nr. 14 a) PFAV 

Summe VV 13 

........... 

........... 

........... 

........... 
 
 

........... 

........... 

 
 
 
 
 
 
 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
 
 

........... 

........... 

 

  FLV  ........... ...........  

FLV 1 Fondsanteile  ........... ...........  

FLV é    ........... ...........  

  Zwischensumme  ........... ........... ........... 
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 EUR % EUR 

¦bertrag der Summe VV 1-13 oder Summe VV-FLV 
davon Anlagen gem. Ä 2 Abs. 2 AnlV (Ä 17 Abs. 2 PFAV) 

Anspr¿che auf Nutzungen 
Anteile der R¿ckversicherer an versicherungstechnischen Brutto-
R¿ckstellungen (Ä 126 Abs. 3 VAG) 
Sicherungsvermºgen-Ist zum Ende des Geschªftsjahres 
Sicherungsvermºgen-Soll zum Ende des Geschªftsjahres 
Betrag der versicherungsfºrmigen Garantie oder einer Mindestleistung4 

¦berdeckung/Unterdeckung zum Ende des Geschªftsjahres5 

........... 

........... 

........... 
 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

100 % ........... 
 

 

Bei Unterdeckung  
- Sie ist inzwischen behoben. Ç (ggf. bitte ankreuzen)  

- Der fehlende Betrag wird dem Sicherungsvermºgen unverz¿glich, spªtestens bis zum 

......................... zugef¿hrt werden (vgl. Ä 127 Absatz 1 VAG; ggf. sind hier erlªuternde 

Angaben einzuf¿gen: ééééééééééé.).   
 

 

                                           
4 Bei pensionsfondstechnischen R¿ckstellungen entsprechend dem Vermºgen f¿r Rechnung      
  und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die eine versicherungsfºrmige Garantie   
  (z.B. eine Mindestleistung) bzw. eine Mindestleistung enthalten, ist deren Wert anzugeben. 

     5 Bei Kapitalanlagen entsprechend dem Vermºgen f¿r Rechnung und Risiko von Arbeit- 
       nehmern und Arbeitgebern, die eine versicherungsfºrmige Garantie (z.B. eine Mindestleis-  
       tung) oder eine Mindestleistung bedecken, bezieht sich die ¦berdeckung/Unterdeckung  
       zum Ende des Geschªftsjahres auf den Wert dieser Garantie bzw. der Mindestleistung. 

 


